
E. Pitzl, G.W. Huber

Obwohl Arzt und Träger der Kran-
kenanstalt aus demselben tat-
sächlichen Geschehen schaden-
ersatzrechtli ch in Anspruch ge-
nommen werden, sind die rechtlichen
Haftungsgründe unterschiedli che.
Während der Träger der Kranken-
anstalt aufgrund des Behand- lungs-
vertrages vertragli ch haftet, ist die
Haftung des Arztes regelmäßig (auf
die Sonderstellung von Privat-
patienten soll hier nicht näher einge-
gangen werden) rein deliktischer
Natur (Gscbnitzer, Österreichisches
Schuldrecht BT2, 487). Die Konse-
quenzen aus dieser Unterscheidung
für den Prozeßverlauf und den Ver-
fahrensausgang können bedeutend
sein. Der vorliegende Beitrag be-
schäftigt sich ausschließlich mit der
deliktischen Haftung.

I. DELIKTISCHE HAFTUNG

satzpfli cht gegenüberzustellen (IV.).

II. NULLA POENA SINE LEGE

ieser von Feuerbach geprägte
Ausdruck des Gesetzli chkeit-

sprinzipes postuliert, daß eine Strafe
nur wegen einer Tat verhängt werden
darf, die unter eine ausdrückli che ge-
setzli che Strafdrohung fällt (§ 1
StGB). So kann beispielsweise §8
KAG, der das Zustimmungserfordernis
des Patienten zur Heilbehandlung fest-
schreibt (jedoch keine Strafsanktion
vorsieht), keine straftechtli che Haf-
tung, wohl aber eine zivilrechtli che
Schadenersatzpfli cht des Arztes be-
gründen.

Die praxisrelevanten strafrechtli chen
Tatbestände im StGB werden in den
§§l 10 und 88 festgelegt:

u unterscheiden ist einerseits die
straftechtliche Verantwortlich-

keit und andererseits die zivilrechtli-
che Schadenersatzpfli cht des Arztes.
In der Regel wird der Arzt auch zivil-
rechtlich haften, wenn eine strafrecht-
li che Verurteilung vorliegt und umge-
kehrt, dies ist jedoch - wie unter IV.
ausgeführt wird - nicht zwingend.

Zuerst werden überbli cksmäßig die
wesentli chen strafrechtlichen Normen
aufgezeigt (II.), in der Folge wird dar-
gelegt, wie strafrechtli che Normen zi-
vil rechtlich relevant werden und Scha-
denersatzansprüche begründen (III .);
schließlich ist die strafrechtliche Haf-
tung der zivilrechtli chen Schadener-

a) § 1 1 0 Abs 1 StGB bestimmt, daß
derjenige, der einen anderen ohne des-
sen Einwil ligung - wenn auch nach den
Regeln der medizinischen Wissen-
schaft - behandelt, mit Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen ist.

Der Begriff "Heilbehandlung" um-
faßt die gesamte ärztli che Tätigkeit, al-
so neben der Heilbehandlung ieS (The-
rapie) auch alle Maßnahmen zur Fest-
stellung (Diagnose) oder Verhütung
von Krankheiten (Prophylaxe) so-

egehrt ein (ehemaliger) Pa-
tient aus einer vermeintli-
chen suboptimalen Heilbe-

handlung in einer Krankenanstalt
Schadenersatz, nimmt er regelmäßig
sowohl den behandelnden Arzt als
auch den Träger der Krankenanstalt
gerichtüch in Anspruch. Der Anspruch
gegen den Träger der Krankenanstalt
und den Arzt ist der Höhe nach meist
ident, Arzt und Träger der Kranken-
anstalt werden im gerichtlichen Ver-
fahren regelmäßig durch den gleichen
Parteienvertreter vertreten, und das
Urteil l autet in der überwiegenden An-
zahl der Fälle für oder gegen Arzt und
Krankenanstaltenträger gleich.

1.) § 1 1 0 StGB: Eigenmächtige
Heilbehandlung

Delikthaftung im Krankenhaus
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wie die Schmerzlinderung ohne thera-
peutische Wirkung (Foregger - Serini,
StGB5, Erl. 1 zu § 110; Leukauf- Stei-
ninger, StGB3, Rz 4 zu § 110).

Geschütztes Rechtsgut ist das Selbst-
bestirnmungsrecht des Patienten im
Sinne freier Entscheidung über die
Vornahme bzw. Zulassung einer Be-
handlung, nicht jedoch die körperliche
Integrität als solche (Kienapfel, Grund-
riß des Österr. Strafrechts BT 13, Rz 3
zu §l 10 mwN).

Nicht unter den Tatbestand des § 110
Abs 1 StGB zu subsumieren sind Ver-
suche an Menschen, die auch im weite-
ren Sinn keiner derartigen Be- hand-
lung des Betroffenen dienen (Leu-
kauf- Steininger, StGB3, Rz 5 zu §l10
inwn).

b) Eine rechtswirksame Einwil ligung
iSd § 110 Abs 1 StGB setzt eine ent-
sprechende Aufklärung des Patienten
durch den Behandelnden voraus, und
zwar sowohl über die Ar t der vorzu-
nehmenden Behandlung, als auch
über die damit verbundenen Risiken
einschließlich möglicher Folgen und
Nebenwirkungen (Foregger - Serini,
StGB5, Erl. 1 zu § 1 1 0 StGB). Es
wird darauf verwiesen, daß in der judi-
katur die erforderli che Behandlungs-
aufklärung einerseits und Risikoaufklä-
rung andererseits oftmals mit dem-
selben Maß gemessen werden (dazu
kritisch: Pitzl - Huber, Behandlungs-
aufklärung - Risikoaufklärung - Auf-
klärungsbögen, RdM 1996,113).

Eine erschöpfende Darlegung der
Aufklärungskriterien muß aus Platz-
gründen unterbleiben. Beispielhaft
werden folgende durch die Recht-
sprechung entwickelten Kriterien auf-
gezeigt:

Der Umfang der ärztli chen Aufklä-
rung ist in erster Linie unter dem Ge-
sichtspunkt des Wohls des Patienten
abzugrenzen und erst in zweiter Linie
auch unter Bedachtnahme auf sein
Selbstbestimmungsrecht. Die Auf-
klärung hängt von den Operationsrisi-
ken im Einzelfall und der besonderen

Situation des Patienten (etwa von einer
bestehenden Ängstli chkeit) ab. Über
das Operationsrisiko ist immer dann
besonders aufzuklären, wenn die Risi-
ken nicht geradezu selten und lebens-
bedrohend sind und wichtige Körper-
fimktio- nen betreffen (KRSig
782/Eileiterun- terbindung). Die Auf-
klärungspfli cht nimmt in dem Maße
zu, in dem die unbedingte und lebens-
notwendige Indikation des beabsich-
tigten Eingriffes abnimmt (KRSIGg
776/Brücknerplastik). Bei unbedingt
gebotenem Eingriff und bei besonders
ängstlichen Menschen oder bei einem
nicht auf Auflklärung hinwirkenden
Patienten ist die unbedingt nötige
Mindestauflklärung so zu gestalten,
daß sie auf den Patienten nicht beun-
ruhigend wirkt, in Grenzfällen wird sie
daher gänzlich zu unterlassen sein
(KRSIGg 678/Stimmbandlähmung).
Das Höchstgericht stellt beim Umfang
der Aufklärungspfli cht stets auf den
Einzelfall ab, die zivilrechtlich ent-
wickelten Grundsätze für die Aufklä-
rung sind auch auf strafrechtli ch zu
beurteilende Tatbestände anzuwenden
(Kienapfel, Grundriß des Österr. Straf-
rechts BT 13, Rz 1, 26 zu §l 10).

wenn er die Einwilligung des Patien-
ten nicht einholte in der Annahme,
daß durch den Aufschub der Behand-
lung das Leben oder die Gesundheit
des Patienten ernstli ch gefährdet wäre,
nur dann zu bestrafen, wenn die ver-
meintli che Gefahr nicht bestand und
der Arzt sich dessen bei Aufwendung
der nötigen Sorgfalt hätte bewußt sein
können.

Gern. §l10 Abs 3 StGB ist §l10 ein
Privatanklagedelikt, das Privatankla-
gerecht ist nicht vererbli ch. Seit in-
krafttreten des StGB wurde noch kei-
ne einzige verurteilende höchstge-
richtliche Entscheidung zu § 110 ver-
öffentli cht, obwohl die ärztli che Auf-
klärungspfli cht und deren Mißachtung
häufig zu zivilrechtli chen Prozessen
führt (Kenapfel, Grundriß des Österr.
Straftechts BT 1 3, Rz 1 zu §110).
2.) §88 STGB- Fahrlässige
Körperverletzung

e) Die Wirkung der Einwilli gung be-
schränkt sich prinzipiell auf den, dem
sie erteilt wurde. Doch erstreckt sie
sich bei einer stationären Behandlung
in der Regel konkludent auch auf die
zugezogenen Ärzte und auf das mit-
wirkende Hil fspersonal. Die Nichtein-
haltung einer ad personam gegebenen
Operationszusage ist unter dem
Aspekt.des § 110 StGB problematisch
(Kienapfel, Grundriß des österr. Straf-
rechts BT 13, Rz 20 zu §l 10).

a) Fahrlässig im straftechtlichen Sinn
handelt, wer die ihm zumutbare Sorg-
falt außer acht läßt, zu der er nach den
Umständen verpfli chtet und nach sei-
nen geistigen und körperlichen Ver-
hältnissen befähigt ist, und deshalb
nicht erkennt, daß er einen strafrecht-
äch relevanten Sachverhalt verwirk-
li cht (§6 Abs 1 StGB). Als Maßstab
für den objektiv sorgfältig handelnden
Menschen gilt der mit den rechtlich
geschützten Werten entsprechend ver-
bundene, besonnene und einsichtige
Mensch in der Lage des Täters (Fo-
regger - Serini, StGB5, Erl. IH zu §6).
Die Judikatur orientiert sich an ein-
schlägigen Vorschriften wie z.B. dem
§22 ÄrzteG, der eine gewissenhafte
Betreuung des Patienten nach Maßga-
be der ärztli chen Wissenschaft und Er-
fahrung
vorschreibt. Die ärztlichen leges artis

d) Von den Aufklärungspfli chten ab-
zugrenzen sind Täuschungshandlun-
gen des Arztes, die allenfall s nach §
146 StGB (Betrug) oder 108 StGB
(Täuschung) zu beurteilen sind (KRSig
811/höhere Gebührenklasse; KRSig 8
12/experimentelle Versuche).

Gem. § 110 Abs 2 StGB ist der Arzt,

em. §88 StGB ist, wer fahrlässig
einen anderen am Körper ver-

letzt oder an der Gesundheit schä-
digt,... ...zu bestrafen.
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ie bereits einleitend dargelegt,
stell t sich die Schädigung
durch Verletzung einer ver-
tragli chen Pfli cht meist auch
als Delikt dar, wenn

III. ZIVILRECHTLICHE DELIKTI-
SCHE HAFTUNG

3.) Konkurrenzen zwischen
§§ 1 1 0 und 88 StGB.

ei eigenmächtiger und feh-
lerhafter Heilbehandlung,
durch die

1.) Verletzung absoluter ge-
schützter Rechtsgüter

sind im Verfahren durch Sachverstän-
digenbeweis zu ermitteln, wobei auf
den konkreten Einzelfall abzustellen
ist. Beispiele für von der Judikatur an-
genommene Fahrlässigkeiten finden
sich in KRSIg 808/Darmverschluß,
KRSIg 8 1 5/telefonische Anordnung
eines intravenösen Wehenmittels und
KRSig 820/Basalium.
b) Für die Strafbarkeit des Verhaltens
muß jedoch nicht nur objektiv sorg-
faltswidriges Verhalten vorliegen,
sondern dieses Verhalten muß auch
subjektiv sorgfaltswidrig und vor-
werfbar sein. Die subjektive Sorg-
faltswidrigkeit hängt u.a. von der Be-
fähigung des Täters und seinen kon-
kreten individuellen Verhältnissen ab.
Wenn dem Täter seine Unzulänglich-
keit aber bewußt war und er sich den-
noch auf ein Risiko eingelassen hat,
kann ihm zwar nicht das spätere Ver-
sagen wegen Überforderung, wohl
aber die Einlassung auf ein gefährli-
ches Unternehmen zum Vorwurf ge-
macht werden. Man spricht in diesem
Zusammenhang von "Übernahms-
oder Einlassungsfahrlässigkeit" (Fo-
regger - Serini, StGB5, Anm. 4 zu
§6). Das OLG Wien beurteilte bei-
spielsweise als Einlassungsfahrlässig-
keit wenn ein Famulant eine Blutab-
nahme aus dem Zentralvenenkatheter
vornimmt, obwohl ihm seine fehlen-
de Eignung für diese Tätigkeit be-
kannt war, wodurch es letztli ch zum
Tod des Patienten kam (KRSlg 817).
Die mangelnde subjektive Befähigung
zur Übung der objektiven Sorgfalt
wird daher in den meisten Fällen
durch den Vorwurf der Einlas- sungs-
fahrlässigkeit zu ersetzen sein, sodaß
das Hauptgewicht auch im straf-
rechtlichen Verfahren die Ermittlung
des gebotenen objektiven sorgfältigen
Verhaltens darstellt.

der Behandelte (fahrlässig) am Körper
verletzt oder an der Gesundheit ge-
schädigt wird, ist der Arzt sowohl
nach §88 als auch nach § 110 StGB zu
bestrafen (echte Idealkonkurrenz).
Ebenso ist sowohl nach § 110 als auch
nach §88 StGB zu bestrafen, wer ohne
Einwil ligung eine kosmetische Opera-
tion, ein wissenschaftli ches Experi-
ment, eine Blut- oder Organentnahme
oder eine andere von § 110 erfaßte
Behandlung vornimmt (Leukauf-
Steininger, StGB 3, Rz 22 zu § 110;
Kienapfel, Grundriß des österr. Straf-
rechts BT 13, Rz 42 zu §l10).

Wird eine Heilbehandlung lege ar-
tis, jedoch ohne rechtswirksame Zu-
stimmung des Patienten durchgeführt,
so ist der Behandelnde ausschließlich
nach § 110 StGB zu bestrafen. Die
Mißachtung der Entscheidungsfreiheit
des Patienten macht nicht wegen der
Körperverletzung strafbar, sondern
unterliegt als eigenmächtige Heilbe-
handlung ausschließlich nach § 110
StGB einer eigenen Strafbestimmung
(Mayerhofer - Rieder, Das österr.
Strafrecht 13, Anm 1 zu §90 StGB;
Bertel - Scbwaighofer, Österr. Straf-
recht BT 1, RN 12 zu § 110). Die me-
dizinisch indizierte, lege artis vorge-
nommene Heilbehandlung erfüllt per
se nicht den Tatbestand der fahrlässi-
gen Körperverletzung, weshalb es der
Rechtfertigung gemäß §90 StGB nicht
bedarf (idS Burgstaller, WK, Rz 30
zu §83; Gschnitzer, Österreichisches
Schuldrecht BT2, 49 1; a.A Reischau-
er in Rummel, ABGB 112 Rz 23a zu §
1299 mit Hinweisen auf die deutsche
Judikatur).

ein absolutes Recht oder Rechtsgut
verletzt wurde (Koziol, Österr. Haft-
pfli chtrecht I, 278). Der zivilrechtli che
deliktische    Schadenersatzanspruch
kann
o sowohl auf Verletzung eines absolu-

ten Rechtsgutes,
o als auch auf Verletzung von soge-

nannten Schutzgesetzen gestützt
werden.

u den absolut geschützten
Rechtsgütem zählen das Leben

und die körperliche Unversehrtheit.
Aus der Existenz dieser absoluten
Rechtsgüter ergibt sich für jedermann
die Pfli cht, sich diesen Rechtsgütern
gegenüber sorgfältig zu verhalten (Rei-
schauer in Rummel, ABGB 112, Rz 13
zu § 1294). Fahrlässigkeit (Sorglo-
sigkeit) liegt vor, wenn die objektiv
gebotene Sorgfalt aus subjektiv zu ver-
tretenden Gründen nicht eingehalten
wird, d.h. wenn demjenigen, dem die
Sorgfaltsverletzung unterläuft, diese
subjektiv vorwerfbar ist. Die objektiv
gebotene Sorgfalt ist, wie im Strafver-
fahren (siehe Ausführung unter II.2.)
durch Sachverständige zu ermitteln.
Die Beweislast für die Nichteinhaltung
der objektiv gebotenen Sorgfalt durch
den Arzt (nicht nur des nicht eingetre-
tenen Behandlungserfolgs!) trägt der
klagende Patient, die subjektiven Fä-
higkeiten zur Einhaltung der objektiv
gebotenen Sorgfalt werden gemäß
§1299 ABGB jedoch unwiderlegli ch
vermutet. Diese unwiderlegli che Ver-
mutung gilt nur für das Vorhandensein
der Fähigkeiten und Kennmisse an
sich (vgl zur strafrechtlichen Haftung:
Einlassungsfahrlässigkeit). Subjektiv
entlasten könnte sich ein Chirurg bei-
spielsweise dann, wenn er während
einer Operation von unvorhersehbarer
Übelkeit befallen wird und ihm daher
ein Kunstfehler unterläuft (Reischauer
in Rummel, ABGB 112, Rz 5 zu §
1299).B
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2.) Verletzung von Schutzge-
setzen

Begründung, daß §13 Abs 2 ÄrzteG
nicht nur eine Ordnungsvorschrift wä-
re, sondern vom Zweck her jedenfall s
auch den Patienten schützen solle.
Wenn jahrelang eine Spezialtätigkeit
in einem Fachgebiet ausgeübt wird,
gehe "naturgemäß" ein Teil des für die
Tätigkeit als praktischer Arzt erforder-
li chen allgemein medizinischen Wis-
sens verloren.

enten in die Behandlung: Wurde der
Patient vor der Heilbehandlung nicht
ausreichend aufgeklärt und ist damit
seine allenfalls vorliegende Einwil li-
gung nicht rechtswirksam, so haftet
der Arzt trotz fachgerechter Behand-
lung auch für eine schicksalhaft ein-
tretende Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes des Patienten, au-
ßer der Arzt könnte beweisen, daß der
Patient auch bei ordnungsgemäßer
Aufklärung die Einwilligung erteilt
hätte (KRSIG 699/Lumbalpunktion;
Reischauer in Rummel, ABGB II2, Rz
23b zu § 1299 mwN).

Die Rechtsprechung wertete inhalt-
li ch auch die Verpfli chtung des Arztes
zur Operationsdokumentation in Form
von Operationsberichten als Schatzge-
setz. Verletzt der Arzt seine Doku-
mentationspfli cht, hat dies im Prozeß
nämlich beweisrechtli che Konsequen-
zen: Es wird vermutet, daß eine nicht-
dokumentierte Maßnahme vom Arzt
auch nicht getroffen wurde (KRSIg

chutzgesetze umschreiben in der
Regel detailliert gebotenes oder

verbotenes Verhalten. Derartige ge-
naue Verhaltensnormen werden vor al-
lem dann erlassen, wenn bestimmte
Verhaltensweisen Interessen anderer
besonders gefährden (Koziol, Österr.

Haftpfli chtrecht I, 72). Schutzgesetze
sind nicht nur Gesetze im formellen,
sondern auch solche im materiellen
Sinn (Verordnungen, Bescheide, tlw.
behördli che Befehle).

Jedenfall s sind Schutzgesetze die un-
ter II. angeführten straftechtlichen
Normen, aber auch §8 KAG (SZ
55/114). Die Rechtssprechung (KRS-lg
732/Thermokauter) sah beispielsweise
auch §13 Abs 2 ÄrzteG, wonach Fach-
ärzte ihre ärztliche Berufstätigkeit auf
das Sonderfach zu beschränken ha-
ben, als Schutzgesetz an. Dies mit der

Wesentli che Folge aus der Quali fi-
kation einer Norm als Schutzgesetz ist
eine nach ständiger Rechtsprechung
und herrschenden Meinung eintreten-
de Beweislastumkehr: Der Schädiger
(Arzt) hat in diesem Fall zu beweisen,
daß der Schaden auch bei vorschrifts-
mäßigem Verhalten (Behandlung lege
artis) eingetreten wäre (Reischauer in
Rummel, ABGB II2, Rz 8 zu § 1311
rnwN; Gschnitzer, Österreichisches
Schuldrecht BT2, 489). Besonders
verdeutli cht werden die Konsequen-
zen der Beweislastumkehr bei fehlen-
der Einwilligung des Pati-
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IV. GEGENÜBERSTELL UNG
STRAFRECHTL ICHE HAFTUNG
-ZIVILRECHTL ICHE SCHA-
DENERSATZPFLICHT:

1.) Während sich die Haftung des Trä-
gers der Krankenanstalt regelmäßig
auf Vertrag stützen kann, haftet der
behandelnde Arzt ausschließlich delik-
tisch. Die deliktische Haftung gründet
entweder auf Sorgfaltswidrigkeit ge-
genüber absolut geschützten Rechts-
gütern (Leben, körperli che Unver-
sehrtheit) oder auf Verletzung von so-
genannten Schutzgesetzen gemäß §
1311 ABGB. Schutzgesetze konkre-
tisieren das objektiv geforderte sorg-
fältige Verhalten.

Zahlreiche Schutzgesetze im Sinne
des § 1311 ABGB stehen unter keiner
straftechtlichen Sanktionsnorm (bei-
spielsweise §11 OÖ. KAG: Dokumen-
tationspfli cht). Die zivilrechtli che Haf-
tung aus Verletzung von Schutzgeset-
zen ist daher einerseits eine weitere als
die persönliche strafrechtliche Verant-
wortli ckeit des Arztes; andererseits wä-
re eine ausschließlich strafrechtliche
Haftung des Arztes gegeben, wenn er
eine Heilbehandlung ohne Einwilli -
gung des Patienten vornimmt, aber
kein Schaden entsteht (§ 110 STGB).

3.) Die Beweislast für objektiv sorg-
faltswidriges Verhalten triff t grund-
sätzli ch den klagenden Patienten.
Kann dieser jedoch die Übertretung
eines Schutzgesetzes beweisen, so tritt
eine Beweislastumkehr derart ein, daß
der Arzt zu beweisen hat, daß der Er-
folg auch eingetreten wäre, wenn dern
Schutzgesetz entsprochen worden
wäre.

780/Ellbogenrevision; für die deutsche
Lehre und Rspr.: Mallach-Schlenker-
Weiser, Ärztli che Kunstfehler, Stutt-
gart 1993,432f.

Die Anzahl und Bedeutung von
Normen als Schutzgesetze im zivil -
rechtlichen Sinn scheint unseres Er-
achtens durch die Rechtssprechung zur
Arzthaftung noch nicht voll ständig
ausgelotet. Grundsätzlich käme jede
Norm, die nicht nur Ordnungscharak-
ter sondern auch Schutzzweck auf-
weist, als Schutzgesetz iSd §1311
ABGB in Betracht (ausführlich: Ka-
rollus, Funktion und Dogmatik der
Haftung aus Schutzgesetzverletzung,
Wien 1992, insbes. 92FF.

1.) Nach dem Grundsatz nulla poena
sine lege darf eine Strafe nur dann ver-
hängt werden, wenn das Verhalten des
Täters unter einer Strafsanktion steht.
Als Beispiele wurden die §§ 110 und
88 StGB angeführt Diese straftechtli-
chen Normen sind zugleich Schutzge-
setze iSd § 1311 ABGB, weshalb de-
ren Übertretung auch Schadenersatz-
pfli chten begründen.

2.) Zivilrechtli ch haftet der Arzt gemäß
§1299 ABGB unbedingt für sein all-
fälli ges subjektives Unvermögen zur
Ein- haltung der objektiv geforderten
Sorg- falt. Strafrechtli ch könnte sich
der Arzt auf mangelndes subjektives
Verschulden berufen, wenn ihm dies-
fall s nicht Einlassungsfahrlässigkeit
(II . 2b) zur Last gelegt werden muß.

3.) Schmerzensgeld soll i deellen Scha-
den abgelten, es sollen für entzogene
Lebensfreuden auf andere Weise ge-
wisse Annehmlichkeiten und Erleich-
terung verschafft werden. Schmer-
zensgeld ist weder Strafe noch Buße
(Reischauer in Rummel, ABGB II2, Rz
43 zu §1325).

Dem gegenüber zielt die strafrechtli-
che Sanktion auf Vergeltung sowie
general- und spezialpräventive Zwecke
ab (Kienapfel, Strafrecht AT4, 3f).
Strafen sind demnach vom rechtswid-
rig handelnden Arzt persönlich zu tra-
gen, während zivilrechtliche Schaden-
ersatzpfli chten regelmäßig von der
Haftpfli chtversicherung des Kranken-
anstaltenträgers übernommen werden.

4.) Bindungswirkung
Der Verfassungsgerichtshof hat im
Jahr 1990 §268 ZPO aufgehoben.
Nach dieser Bestirnmung war der Zi-
vil richter an den Inhalt einer rechts-
kräftigen verurteilenden Erkenntnis des
Strafrichters gebunden.

Nach der neueren Rechtsprechung
des OGH kann sich jedoch eine straf-
rechtlich verurteilte Person in einem
Zivilprozeß nicht wirksam darauf be-
rufen, daß sie die Tat, deretwegen sie
strafrechtlich rechtskräftig verurteilt
wurde, nicht begangen hätte (AnwB1
1995/6067).

Im Ergebnis ist daher wiederum von
einer "Bindungswirkung" einer straf-
rechtlichen Verurteilung im Zivilpro-
zeß auszugehen.

V. ERGEBNIS

2.) Zentrale Schutznormen werden in
den §§88 und 110 StGB festgeschrie-
ben. Ein Verstoß gegen diese Bestim-
mungen zieht oftmals neben der zivil -
rechtlichen Schadenersatzpfli cht auch
eine strafrechtliche Verurteilung nach
sich.

Darüberhinaus kommen als Schutz-
gesetze gemäß §1311 ABGB jedoch
auch zahlreiche andere Bestimmungen
in Betracht, wie z.B. das Ärztegesetz,
das Krankenanstaltengesetz, das Kran-
kenpflegegesetz oder Hygienebestim-
mungen. Die diesbezüghche Entwick-
lung der Lehre und Rechtsprechung ist
als nicht abgeschlossen zu betrachten.
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